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Anmeldung / Informationsblatt zur Tagesfahrt  Ferienpass 2010
am 18.August 2010 zum Serengetipark Hodenhagen Hannover

Hiermit melde ich mein nachstehend genanntes Kind verbindlich zur oben genannten Tagesfahrt 
an: 

Teilnehmer/in:

Geboren am:

Erziehungsberechtigte/r:

Anschrift:

Telefon – Handy (für Notfälle):

Neben diesem Anmeldeformular und einen Ferienpass ist zur Fahrt unbedingt 
mitzubringen:

 Krankenversicherungskarte des Kindes
 Impfpass des Kindes
 ggf. Allergiepass des Kindes
 Medikamente, die während der Dauer der Fahrt einzunehmen sind
 die Kostenbeteiligung in Höhe von 15,00 € (der Betrag ist nur in bar zu leisten)

Erforderliche Angaben zu Allergien / Erkrankungen:

 Allergien
 Chronische Erkrankungen
 Regelmäßig einzunehmende Medikamente 

(Dosierung?)
 sonstige Hinweise für die Aufsichtspersonen

Haftungsausschluss für Wertsachen:

Ich habe zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden, dass weder der 
Kulturverein Großbeeren e.V. noch einer der in seinem Auftrag tätigen Betreuer für Diebstahl, 
Verlust oder Beschädigung von Wertsachen, die von meinem Kind auf der oben genannten 
Tagesfahrt mitgeführt werden, haften.
Form der Beaufsichtigung:

Mein Kind darf  ⁭ nur in Begleitung eines Betreuers *)
⁭ nur in Begleitung seines Geschwisters oder eines Betreuers *)
⁭ auch ohne Begleitung eines Geschwisters oder eines Betreuers *)

besuchen und die dort vorhandenen Freizeitangebote nutzen.
*) Zutreffendes bitte unbedingt ankreuzen

Ort, Datum / Unterschrift(en) d. Erziehungsberechtigten
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Fahrthinweise/-bedingungen
Die Abfahrt erfolgt am 18.08.10 um 7:00 Uhr am Rathaus in Großbeeren (Am Rathaus 1, 
14979 Großbeeren) mit einem Bus des Unternehmens Schulz-Reisen Rangsdorf. Die Rückfahrt 
wird um ca. 17:00 Uhr angetreten, so dass mit einer Ankunft am Rathaus in Großbeeren um ca. 
20,00 Uhr zu rechnen ist.

Verpflegung während der Tagesfahrt

Eine Verpflegung Ihres Kindes während der Tagesfahrt ist nicht Bestandteil des 
Ferienpassangebotes. Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind den ganzen Tag unterwegs sein wird 
und Sie ihm entweder ausreichend Verpflegung (bei warmer Witterung insbesondere auch 
Getränke) oder ausreichend „Taschengeld“ für die im vorhandenen 
Imbissstände/Selbstbedienungsrestaurants mitgeben müssen. 

Haftungsausschluss bei Diebstahl, Verlust oder Beschädigung von Wertsachen

Der von Ihnen akzeptierte Haftungsausschluss für Wertsachen bezieht sich insbesondere auch 
auf von Ihrem Kind gegebenenfalls mitgeführte Gegenstände wie

 Handy
 MP3-Player oder Ähnliches
 elektronische Spielgeräte (PSP, Nintendo DS u.ä.)
 Armbanduhren und Schmuckgegenstände

Was darf nicht auf die Tagesfahrt mitgenommen werden?

Da es sich um eine Fahrt mit Kindern und Jugendlichen handelt, ist diese Veranstaltung 
selbstverständlich rauch- und rauschmittelfrei! Zigaretten und Alkohol (auch in versteckter Form 
z.B. in Süßigkeiten) müssen daher zu Hause bleiben, auch wenn ihr Kind diese im häuslichen 
Bereich konsumieren darf. Auch Taschenmesser dürfen wegen der mit ihnen verbundenen 
Verletzungsgefahr nicht mitgeführt werden.

Was geschieht, wenn mein Kind während der Tagesfahrt dennoch Rauschmittel 
konsumieren sollte?

Im Interesse aller Fahrtenteilnehmer führt jeder Konsum von Alkohol oder sonstigen 
Rauschmitteln durch Kinder/Jugendliche während der Tagesfahrt zum Ausschluss des 
Kindes/Jugendlichen von der weiteren Teilnahme. In einem derartigen Fall müssen die 
Erziehungsberechtigten für eine unverzügliche Abholung des Kindes/Jugendlichen Sorge 
tragen. In diesem Zusammenhang entstehende Kosten sind von den Erziehungs-
berechtigten zu tragen. Entsprechendes gilt, wenn Ihr Kind sich nachhaltig der Aufsicht der 
Betreuer entzieht oder deren berechtigte Anweisungen widersetzt.

Verantwortliche/r Betreuer/in: 

In der Erwartung eines für Ihr Kind / Ihre Kinder erlebnisreichen Ferientages verbleibe ich 
mit freundlichen Grüßen

Doris Pohlenz


